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B. Leistungsbeschreibung zum Vergabeverfahren
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I.0 [bookmark: _Toc497731457]Vorbemerkungen
Die Gliederung der Bundesagentur für Arbeit (BA) ist im Internet unter https://www.arbeitsagentur.de/ueber-uns/organisation-der-ba zu finden.
Die Zentrale hat ihren Sitz in Nürnberg. Der Zentrale sind die Regionaldirektionen mit den Agenturen für Arbeit (AA) und ihren Geschäftsstellen nachgeordnet. Hinzu kommen die besonderen Dienststellen (z. B. das BA-Service-Haus).
Die Aufgaben der BA ergeben sich aus dem Sozialgesetzbuch III (SGB III, Arbeitsförderung) und dem SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende). Sie erfordern bundesweit entsprechende Dienstleistungsangebote. Im Rahmen der Optimierung der internen Verwaltung der BA, die einem ständigen Wandel unterliegt, wurden bundesweit regionale Infrastruktur-Managements (RIM) eingerichtet, die die infrastrukturellen Dienste für die betreuten Dienststellen im RIM Verbund – auch für gemeinsame Einrichtungen (JobCenter gE) nach dem SGB II – wahrnehmen.
Für den Bereich des Einkaufs und der grundsätzlichen Vertragsangelegenheiten ist das BA-Service-Haus, Regensburger Str. 104, 90478 Nürnberg, zuständig.

I.1 [bookmark: _Toc156726776][bookmark: _Toc162179939][bookmark: _Toc497731458]Leistungsgegenstand (Kurzbeschreibung)
Ziel der Ausschreibung ist der Abschluss eines Vertrages zur Erbringung von Pflegearbeiten für die Außen- und Grünflächen einschl. Gründächern für die vom RIM Dortmund nachfolgend betreuten Liegenschaften.
Die Leistung wird in 7 Losen vergeben. Die einzelnen Liegenschaften inkl. Adresse mit der Zuordnung zur jeweiligen Agentur für Arbeit sind dem Leistungsverzeichnis zu entnehmen.  
Jedes Los beinhaltet die beiden Leistungsgruppen Pflege der Außenanlage und Baumpflege. Diese Leistungen sind im jährlichen Pflegeintervall (01.04 bis 15.12.eines Kalenderjahres) mit den im Leistungsverzeichnis definierten Umfang an Pflegedurchgängen durchzuführen. 
Die Koordinierung der Termine obliegt dem Auftragnehmer. Er hat diese mit dem RIM Dortmund als Vertreter des Auftraggebers (BA) abzustimmen. Zusätzlich kann der AG weitere optionale Leistungen als Einzelabruf in Anspruch nehmen. Auf die Abnahme der optionalen Leistungen besteht kein Anspruch. 
Im Nachgang der Baumkontrolle hat der Auftragnehmer dem RIM ein Angebot für die erforderlichen Baumpflegearbeiten zu unterbreiten. Das Angebot ist auf den bewerteten Pflegezustand und die erforderlichen Arbeiten auszurichten, um den Erhalt der Bäume sowie die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Der Auftragnehmer übernimmt insofern die Haftungsrisiken aus Nicht- und Schlechtleistung für entstehende Unfälle an Leib und Leben sowie Sacheigentum.   
Es können im Verlauf des Vertrages Liegenschaften/Liegenschaftsteile hinzukommen oder wegfallen. Der Preis für neue Liegenschaften wird zwischen Auftraggeber (AG) und Auftragnehmer (AN) einvernehmlich mindestes in Textform vereinbart.  Basis bilden dabei die Konditionen einer im Umfang der Leistungen und Lage vergleichbaren Liegenschaft. 

[bookmark: _Toc496535842][bookmark: _Toc497731459]I.1.1	Zeitrahmen
[bookmark: _Hlk134705738]Das Vertragsverhältnis kommt mit Zuschlag zustande und endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf am 31.03.2030. Die Leistungserbringung (= Pflegezeitraum) beginnt am 01.04.2026. Es wird eine einseitige Kündigungsoption für den Auftraggeber zum 31.03.2028 (Hälfte der Laufzeit) mit einer Frist von 6 Monaten vereinbart.

I.2 [bookmark: _Toc497731460]Leistungsumfang
Die Außenanlagen sollen einen ordentlichen, gepflegten und sauberen Eindruck vermitteln. Unter Außenanlagen sind zu verstehen: insbesondere Grünflächen, Rasenflächen, Wiesenflächen, Kiesrabatten, Brachflächen, Böschungen, Pflanzflächen (Beete, Rabatten, Sträucher, Hecken, Kletter- und Wasserpflanzen, Bodendecker, Bäume, Zwischen-und Randbepflanzung von Parkplatzanlagen) sowie Teiche, Brunnen, Wasserbecken, Wasserläufe.
Außenanlagen sind unter Beachtung der Empfindlichkeit der Anlagen fachgerecht zu pflegen. Das Befahren mit Maschinen darf nur dann erfolgen, wenn Schäden an den Außenanlagen durch das Befahren ausgeschlossen sind und die notwendige Bodenfestigkeit gegeben ist. 
Unter dem Begriff Außenanlagen können auch befestigte Wege (gepflastert oder in sonstiger Weise gewollt verdichtet) auf dem vertraglich zu pflegenden Grundstück, die zur ständigen, teilweise auch nur zur situationsbedingten Nutzung (z.B. Fluchtwege) vorgesehen sind, fallen; Moos und sonstiger unerwünschter Aufwuchs im Wegebereich ist erforderlichenfalls im Rahmen der laufenden Pflege zu entfernen. 
Die Pflege dient zur Erhaltung des vom Auftraggeber (AG) gewünschten Standards. Die Leistungen sind nach DIN 18919 "Entwicklungs- und Unterhaltungspflege von Grünflächen" zu erbringen. Die gesetzliche Verkehrssicherungspflicht sowie die Einhaltung geltender rechtlicher Bestimmungen (insbes. Vogelschutz, Baumschutz) bei Ausführung der Außenanlagenpflege obliegt dem Auftragnehmer (AN).
Bei der Pflege der Grünanlagen sind die vorgeschriebenen Konzentrationen von Dünge- und Spritzmitteln durch den AN einzuhalten. Der Einsatz von Behandlungsmitteln zur Beseitigung unerwünschten Aufwuchses oder zur Behandlung von Pflanzenschädlingen auf den beauftragten Flächen sowie den angrenzenden Grundstücken ist nur in Ausnahmefällen gestattet. Die Anwendung jeglicher Behandlungsmittel ist dem RIM vor der Behandlung schriftlich anzuzeigen. Eine Abweichung von dieser Festlegung ist nur nach schriftlicher Beauftragung durch den RIM möglich.
Bestandteil der Ausschreibung ist die zweimal jährliche Baumkontrolle. Diese ist einmal im belaubten und einmal im unbelaubten Zustand durchzuführen. Für jeden Baum ist je Pflegedurchgang (Baumkontrolle) ein Kontrollblatt mit der Bewertung der Vitalität zu erstellen.
Soweit für einzelne Bäume – Baumpflegearbeiten erforderlich sind, ist innerhalb von 4 Wochen nach der Baukontrolle mit dem Bericht zur Baumkontrolle ein Angebot mit den durchzuführenden erforderlichen Pflegearbeiten dem RIM Dortmund vorzulegen. Das Angebot hat alle erforderlichen Positionen und Kosten zu umfassen. Grundlage für das Angebot ist der im Leistungsverzeichnis vereinbarte Personalkostensatz für die Baumpflegearbeiten. Das dort kalkulierte Stundenvolumen stellt die Schätzung des Auftraggebers aufgrund des Bestandes (Umfang, Alter, Zustand etc.) zum erforderlichen Zeitumfang dar. Das Volumen kann während der Vertragslaufzeit sowohl unterschritten – als auch bei Bedarf überschritten werden. Maßgeblich ist insofern der tatsächliche Pflegeaufwand für die Bäume.
Soweit kein Baumkataster besteht, ist dieser mit der erstmaligen Baumkontrolle zu erstellen. Die BA ist berechtigt, das vom Auftragnehmer erstellte Baumkataster und die dazugehörigen Unterlagen zum Zwecke der Baumpflege/-kontrolle auch über die Beendigung des Vertragszeitraums hinaus vollständig zu nutzen sowie das Baumkataster zu bearbeiten bzw. weiterzuführen. Zu diesem Zweck übergibt der Auftragnehmer der BA spätestens zum Zeitpunkt der Beendigung des Vertrags alle erstellten Unterlagen. Die BA ist auch dazu berechtigt, Dritte mit der Bearbeitung bzw. Weiterführung des Baumkatasters zu beauftragen. Soweit ein Baum im Einzelfall gefällt wird oder Neupflanzungen erfolgen, hat der AN das Baumkataster entsprechend anzupassen. 
Der AG hat sicher zu stellen, dass kontinuierlich eine laufende Qualifizierung und fachgerechte Unterweisung der Mitarbeiter zur ordnungsgemäßen Durchführung der Arbeiten und zum Schutz der Mitarbeiter erfolgen. Dies gilt insb. für das Arbeiten mit Geräten und Maschinen sowie das Arbeiten in besonderen Gefährdungslagen, bei denen Verletzungen und Unfälle drohen. Notwendige und empfohlene Schutzmaßnahmen z.B. Nutzung von Absturzsicherungen bei Gründachpflegearbeiten sind zu nutzen. 
Der AN stellt alle erforderlichen Materialien und Geräte zur Verfügung (z.B. auch Hubsteiger/ Arbeitsbühnen). Hierzu gehören alle Pflegegeräte und -maschinen sowie Dünge- und Spritzmittel, Verbrauchsmaterialien und sonstige Hilfsmittel. Der unnötige Verbrauch von Materialien ist zu vermeiden. Die Kosten hierfür sich insofern im Angebotspreis zu berücksichtigen. 
Soweit möglich stellt der Auftraggeber Wasser und elektrische Energie kostenlos zur Verfügung. Der AN hat auf den sparsamen Verbrauch von Wasser und Energie zu achten. Das Gießwasser ist (ggf.) ausschließlich an den dafür vorgesehenen Wasseranschlüssen zu entnehmen. Einzelabsprachen mit dem RIM sind möglich.
Anfallendes Schnittgut sowie sämtliche Abfälle der Gartenpflege sind fachgerecht und rückstandsfrei zu entsorgen.
Die Arbeiten haben werktäglich (montags bis freitags, nicht an Feiertagen) zu erfolgen. Ausnahmen sind mit dem RIM vor Ort im Einzelnen abzustimmen. Lärmintensive Arbeiten sind im Vorfeld mit dem RIM Dortmund hinsichtlich des zeitlichen Einsatzes abzustimmen (z.B. Gewährleistung von standardisierten Testbedingungen beim Berufspsychologischen Service). Soweit dies nicht erfolgt, darf der Auftraggeber die Ausführung von Arbeiten - ohne schadensersatzpflichtig zu werden – untersagen oder die Ausführung zu einem späteren Zeitpunkt fordern. 
Beim Einsatz von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen, ist darauf zu achten, dass diese ein Minimum an Geräuschen verursachen und den Vorgaben der Straßenverkehrsordnung sowie des Umweltschutzes entsprechen. Der Dienstbetrieb darf durch die Gartenpflege nicht beeinträchtigt werden.

I.3 [bookmark: _Toc497731461]Pflegeplan
Der AN hat für die 1. Pflegeperiode (grundsätzlicher Pflegezeitraum 01.04. bis 15.12. eines jeden Jahres) umgehend mit Erhalt des Auftrages einen mit dem RIM abgestimmten Pflegeplan, dem die geplante Durchführung der einzelnen Arbeiten unter Angabe der Kalenderwoche zu entnehmen sind, zu erstellen. Notwendige Pflegedurchgänge außerhalb des o. g. Pflegezeitraums sind mit dem RIM abzustimmen.
Für die künftigen Pflegeperioden erstellt der AN rechtzeitig, mindestens 14 Tage vor Beginn der Pflegeperiode einen mit dem RIM abgestimmten Pflegeplan, dem die geplante Durchführung der einzelnen Arbeiten unter Angabe der Kalenderwoche zu entnehmen sind. Sollten widrige Witterungsverhältnisse ein Abweichen vom Pflegeplan unumgänglich machen, so ist dieses dem RIM unverzüglich, spätestens aber bis zum Ablauf der im Pflegeplan vorgesehenen Kalenderwoche mitzuteilen.
Für die einzelnen Pflegearbeiten sind im Leistungsverzeichnis in der Regel ein bzw. zwei Pflegedurchgänge je Pflegezeitraum vorgesehen. 

I.4 [bookmark: _Toc497731462]Benennung von verantwortlichen Personen, Personal des AN
Der AN benennt dem RIM nach Erhalt des Auftragsschreibens eine Kontaktperson, welche Hinweise, Mitteilungen, Reklamationen, Zusatzaufträge etc. entgegennehmen kann sowie während der Leistungserbringung zwischen 8-16 Uhr für den RIM erreichbar ist.
Der AN verpflichtet sich, für die Erbringung der beauftragten Leistung überwiegend eigenes, ausschließlich fachkundiges und zuverlässiges Personal einzusetzen, das die qualitätsgerechte Leistungserbringung sicherstellt.
Es haben nur das Personal des AN zu den vom RIM vorbestimmten Objekten Zutritt. Auf Wunsch des RIM hat das Personal des AN einen Firmenausweis mit Lichtbild sichtbar zu tragen. Dem Personal ist es nicht gestattet Einrichtungen im Objekt (z. B. Telefonanlage) – ausgenommen sanitäre Anlagen – zu benutzen.
Der AN hat sein Personal über das generelle Alkohol- und Rauchverbot in den Objekten der BA zu belehren.
[bookmark: _Hlk164668504]Das Personal des AG ist gegenüber dem ausführenden Personal des AN grundsätzlich nicht weisungsbefugt. Ausnahmen gelten für die Gewährleistung und Einhaltung von Arbeitsschutzbestimmungen. Soweit notwendige Arbeitsschutzbestimmungen nicht eingehalten werden, darf der AG die Ausführung von Arbeiten untersagen. 

I.5 [bookmark: _Toc497731463]Objektbesichtigungen
[bookmark: _Toc420151288][bookmark: _Toc438354674][bookmark: _Toc451140981][bookmark: _Toc531076827]Vor Erstellung und Abgabe des Angebotes sind die Örtlichkeiten der Leistungserbringung zwingend zu besichtigen. Mit dem Angebotsschreiben D.0 bestätigt der Bieter, die Objekte zu kennen. Spätere Einreden, aufgrund örtlicher Besonderheiten, sind nicht zulässig. 

Objektbesichtigungstermine sind losbezogen mit folgenden Ansprechpartnern zu vereinbaren: 

· [bookmark: _Hlk197932259]Los 1: Agentur für Arbeit Ahlen - Hr. Lütkehermölle, Tel. +49 (251) 698 721
· [bookmark: _Hlk197932068]Los 2: Agentur für Arbeit Rheine - Hr. Streiter, Tel. +49 (251) 698 731
· Los 3: BTS Münster - Hr. Lütkehermölle, Tel. +49 (251) 698 721
· Los 4: Agentur für Arbeit Bochum - Hr. Gronemeier, Tel. +49 (234) 305 1431
· Los 5: Agentur für Arbeit Recklinghausen - Hr. Jäger, Tel. +49 (234) 305 1415
· Los 6: Agentur für Arbeit Coesfeld - Hr. Zeppan, Tel. +49 (251) 698 179
· Los 7: Agentur für Arbeit Herford - Hr. Freyer, Tel. +49 (521) 587 1629

I.6 Unethisches Verhalten
Die BA ist als eine der größten Sozialbehörden Europas lebendiger Teil der freiheitlich demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland. Alle Mitglieder und Angehörigen der BA bekennen sich zur freiheitlich demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland. Dieses Bekenntnis setzt sich in allen Phasen der Beschaffung von Leistungen gegenüber sämtlichen Teilnehmern am Wirtschaftsleben fort. Zu diesem Bekenntnis gehört insbesondere auch, dass die BA von ihren Leistungserbringern (Auftragnehmern) ebenfalls das Bekenntnis zur freiheitlich demokratischen Grundordnung erwartet. Die BA duldet insbesondere weder eine verfassungsfeindliche noch eine antisemitische Geisteshaltung. 

Darüber hinaus setzt die BA bei dem Auftragnehmer und den von ihm eingesetzten Mitarbeitern zusätzlich ein für die Leistungserbringung erforderliches Maß an sozialer Kompetenz voraus, dass sich in den folgenden Anforderungen an ein ethisches Verhalten während sämtlicher Tätigkeiten bei der Leistungserbringung realisiert. Dies kommt auch in den Anforderungen der „Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO)“ bzw. der Vorschriften, mit denen die Kernarbeitsnormen der ILO in nationales Recht umgesetzt worden sind, zum Ausdruck. 

Der Auftragnehmer und die von ihm eingesetzten Mitarbeiter haben jegliche verfassungsfeindliche Verhaltensweise zu unterlassen. Mitarbeiter ist dabei jede natürliche Person, die als Auftragnehmer oder aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung zu dem Auftragnehmer, zu einem Subunternehmer oder zu einem weiteren Subunternehmer Leistungen im Zusammenhang mit diesem Vertrag schuldet. Verfassungsfeindlich sind namentlich Verhaltensweisen, die ein Eintreten gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland, das Eintreten, das Unterstützen oder das geistige Teilen verfassungsfeindlicher Ziele sowie das Befürworten eines absoluten Alleinanspruchs einer Religion oder Weltanschauung oder eine antisemitische Geisteshaltung erkennen lassen. In gleichem Umfang unterlassen der Auftragnehmer und die von ihm eingesetzten Mitarbeiter ähnliche Verhaltensweisen. Ähnliche Verhaltensweisen sind namentlich Verhaltensweisen, die sich gegen die soziale und rechtliche Gleichheit nach dem Grundgesetz, namentlich dessen Art. 3, richten oder antipluralistische Ziele oder eine homogene und identitäre Sozialordnung befürworten.
 
Die Besorgnis eines Zuwiderhandelns oder das tatsächliche Zuwiderhandeln gegen das oben beschriebene Unterlassen kann zur Abmahnung des Auftragnehmers oder zum Austausch des betroffenen Mitarbeiters des Auftragnehmers führen. Bei dem Vorliegen erheblicher oder gravierender Gründe in Bezug auf einen Verstoß gegen die Anforderungen an ein ethisches Verhalten können dem Auftragnehmer und den von ihm eingesetzten Mitarbeitern weitere Rechtsfolgen drohen. Ein Grund ist dann erheblich, wenn er den Verdacht einer Ordnungswidrigkeit oder Straftat begründet. Ein Grund ist auch erheblich, wenn nach einer bereits abgemahnten Verhaltensweise ein anderer Mitarbeiter des Auftragnehmers erstmalig die vorgenannte Besorgnis begründet. Ein Grund ist insbesondere gravierend, wenn er den Verdacht einer – auch nur versuchten – Straftat gegen die öffentliche Ordnung, insbesondere gemäß §§ 84 ff., 130, 130a StGB, gegen Leib und Leben oder gegen die körperliche Unversehrtheit begründet. 

Sowohl der Auftragnehmer als auch die BA streben regelmäßig zunächst eine einvernehmliche Lösung im Rahmen von Abwicklungsmeetings, Lieferantengesprächen oder anderen Gesprächen auf Projekt- bzw. Fachebene an, sobald auch nur die Besorgnis der Zuwiderhandlung gegen die oben beschriebenen Maßstäbe an ein ethisches Verhalten aufkommt. Die Sanktionierung im Rahmen vertraglicher und gesetzlicher Bestimmungen bleibt jedoch in jedem Fall unbenommen.

I.7 [bookmark: _Toc497731464]Dokumentation, Rechnungslegung
Unmittelbar nach Leistungserbringung hat sich der AN deren Abnahme durch Unterschrift eines vom RIM zu benennenden Ansprechpartners auf dem Arbeitsnachweiszettel des AN bestätigen zu lassen. Der Arbeitsnachweiszettel hat die Art der durchgeführten Tätigkeiten, den Zeitaufwand und das Datum der Ausführung der Arbeiten aufzuweisen. Die Rechnungsanschrift wird durch den RIM dem AN nach Auftragserteilung mitgeteilt.
[bookmark: _Hlk164668569]Der AG beabsichtigt möglicherweise innerhalb der Vertragsdauer den Abruf der Leistungen auf ein elektronisches Bestellsystem umzustellen. Die Umstellung sieht auch die Möglichkeit der elektronischen Rechnungsstellung mit direktem Bestellbezug vor. Dies kann zu Änderungen im Zahlungslauf führen. Über die Umstellung wird der AN rechtzeitig vor Einführung über die sich ergebenden Änderungen informiert.


I.8      E-Rechnung
[bookmark: _Hlk164668543]Die öffentlichen Institutionen – damit auch die BA/der Auftraggeber – sind gemäß EU-Richtlinie 2014/55/EU dazu verpflichtet, Rechnungen zu Aufträgen elektronisch anzunehmen und medienbruchfrei verarbeiten zu können. In Deutschland sind gemäß der Verordnung über die elektronische Rechnungsstellung im öffentlichen Auftragswesen des Bundes (E-Rechnungsverordnung – ERechV) alle Rechnungen betroffen, die nach Erfüllung öffentlicher Aufträge ausgestellt wurden und darüber hinaus gesetzliche Anforderungen erfüllen. Die von dem Auftragnehmer zwingend zu beachtenden und einzuhaltenden Einzelheiten zu den Voraussetzungen und dem Ablauf entnehmen Sie bitte der Anlage 2.0 zur Leistungsbeschreibung.

Die notwendigen Angaben zur Leitweg-ID und teamspezifischen Bestellnummer werden dem AN nach Zuschlagserteilung durch den fachlichen Ansprechpartner gesondert mitgeteilt.

Im Falle der Beteiligung von gemeinsamen Einrichtungen (gE) verbleibt es ungeachtet der vorstehenden Erläuterung bei der Möglichkeit der Rechnungen in Papierform und postalischen Versendung.
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